
Absender / Telefon :      Bearbeitungsvermerk: 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
 
Stadt Prenzlau 
SG Gebäudemanagement  
und Liegenschaften 
Postfach 1261 
17282 Prenzlau 

 
 
Nachweis der Baumpflanzung 

 
Bescheid Nr. 

 

Termin der Ersatzpflanzung 

 

hiermit zeige/n ich/wir an, auf dem Grundstück 
 

Straße, Haus Nr. Gemarkung Flur Flurstück 

 
mit o.g. Bescheid beauftragte Ersatzpflanzung 

☐ vollständig vorgenommen zu haben. 

☐ teilweise vorgenommen zu haben, weil (Begründung) 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

Ersatzpflanzungen: 

Anzahl Baumart 
Pflanzqualität/ 
Stammumfang 

Kalenderwoche und 
Jahr der Pflanzung 

    

    

    

    

 
Beigefügte Unterlagen zum Nachweis der Ersatzpflanzungen: 
 

☐ Lageskizze der Ersatzpflanzung/en siehe Anlage oder Rückseite 

 Ist im Zusammenhang mit Bauvorhaben immer beizufügen. 

☐ Kopie des Lieferschein/es / der Rechnung/en 

 Ist im Zusammenhang mit Bauvorhaben immer beizufügen. 

☐ Fotos 

 

_______________________ 
Datum / Unterschrift 

 

Anlagen: ☐ Lageskizze   ☐ Lieferschein  ☐ Fotos 

 
 
 



Stadt Prenzlau 
Der Bürgermeister 

Datenschutzerklärung bei Erhebung von personenbezogenen Daten  

Seit dem 25. Mai 2018 gilt mit der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ein neuer 
Rechtsrahmen für den Datenschutz in Deutschland und in der Europäischen Union.  
Daher werden Sie auf Folgendes hingewiesen: 
 
1. Zweck der Datenerhebung, Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung, Rechtmäßigkeit der 
Verarbeitung 
Soweit es für die Bearbeitung Ihres Baumfällantrages erforderlich ist, werden Ihre Daten manuell bzw. 
automatisiert verarbeitet (d. h. insbesondere: erhoben, erfasst, geordnet, gespeichert und übermittelt; 
vgl. Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe c und e und Artikel 4 Nr. 2 DS-GVO, Baumschutzsatzung der Stadt 
Prenzlau. Ihre zuständige Genehmigungsbehörde, Stadt Prenzlau, ist hierbei „Verantwortliche“ im 
Sinne des Artikels 4 Nr.7 DS-GVO.  
 
2. Löschung Ihrer personenbezogenen Daten 
Personenbezogene Daten werden von der zuständigen Behörde gelöscht, wenn die rechtlichen 
Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind (vgl. KGST: Aufbewahrung längstens 10 Jahre, um z.B. 
Entscheidungen über rückwirkende Änderungen bzw. bei Rechtswidrigkeit zu ermöglichen). Innerhalb 
der vorstehend genannten Fristen besteht kein Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO. 
 
3. Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten, auf Datenübertragbarkeit und Widerspruch; Widerruf einer 
Einwilligung; Beschwerde 
Wenn Sie eine Auskunft zu den zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten 
wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Genehmigungsbehörde, Stadt Prenzlau, Amt für 
Gebäudemanagement und Liegenschaften. Sie können auch die Datenschutzbeauftragte zu Rate 
ziehen. Auf Wunsch wird Ihnen ein Auszug zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zur 
Verfügung gestellt.  
Wenn Sie feststellen, dass zu Ihrer Person gespeicherte Daten fehlerhaft oder unvollständig sind, 
können Sie jederzeit die unverzügliche Berichtigung oder Vervollständigung dieser Daten verlangen.  
Unter den Voraussetzungen des Art. 18 DS-GVO können Sie eine Einschränkung der Verarbeitung 
Ihrer Daten verlangen. Dies kommt z. B. dann in Betracht, wenn die Genehmigungsbehörde die Daten 
nicht mehr länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen benötigen und eine Löschung der Daten Ihre schutzwürdigen Interessen 
beeinträchtigen würde.  
Sollten Ihre personenbezogenen Daten aufgrund Ihrer ausdrücklichen Einwilligung verarbeitet (d. h. 
insbesondere erhoben) worden sein, können Sie diese Einwilligung jederzeit nach Art. 7 Abs. 3 DS-
GVO widerrufen. Dadurch wird jedoch nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten bis zu 
Ihrem Widerruf berührt.  
Sollten Sie mit den Auskünften Ihrer Genehmigungsbehörde bzw. mit der von ihr vorgenommenen 
Verarbeitung personenbezogener Daten nicht einverstanden sein, können Sie sich mit einer 
Beschwerde an die Landesdatenschutzbeauftragte als Aufsichtsbehörde wenden. 
 
4. Kontaktdaten/ Adressen 
Verantwortliche: 
Stadt Prenzlau, Am Steintor 4, 17291 Prenzlau 
Gebäudemanagement und Liegenschaften 
Tel.: 03984 75-146, Fax: 03984 75-192, E-Mail: naturschutz@prenzlau.de 
 

behördliche Datenschutzbeauftragte: 
Stadt Prenzlau, Amt Steintor 4, 17291 Prenzlau 
Tel.: 03984 75-134, Fax: 03984 75-191, E-Mail: datenschutz@prenzlau.de 
 

Landesdatenschutzbeauftragte: 
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht 
Stahnsdorfer Damm 77; 14537 Kleinmachnow; 
Tel.: 033203 356-0, Fax: 033203 356-49, E-Mail: Poststelle@LDA.Brandenburg.de  
 

 

Prenzlau, den ………………………………    _____________________________________ 

        Unterschrift (Name, Vorname) 

mailto:datenschutz@prenzlau.de
mailto:Poststelle@LDA.Brandenburg.de

